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Gersau, Juni 1965
DE R F u H l R Erscheint monatlich
@ 38. Jahrgang Nr. 6

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sédmtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redcktion SRV-beglaubigte Auflage 8187 Exemplare

VON MONAT ZU MONAT

Truppeneinsatz zu nicht-militirischen Zwecken

Der im Mairz dieses Jahres angeordnete Einsatz von Luftschutztruppen zur Reinigung eines
besonders verschlammten Abschnitts des Bodenseenfers hat einmal mehr in unserer Offentlich-
keit eine sehr lebhafte Diskussion iiber die Grenzen des Truppeneinsatzes zu zivilen Zwecken
ausgelost. Diese Auseinandersetzung, die eine im Grund sehr erfreuliche Anteilnahme unseres
Volkes am Geschick der Armee zeigte, liess einige besorgte Untertone erkennen, welche einen
solchen Truppeneinsatz nicht nur als unter der Wirde der Armee und des einzelnen Wehr-
mannes liegend erkldrten, sondern die darin auch eine ausgesprochene Zweckentfremdung der
Armee erblickten. Ahnlich wie schon bei der letztjihrigen Verwendung von militdrischen
Verbinden zur Siuberung des von Abfillen aller Art strotzenden Pfynwaldes gingen dabei die
Auffassungen Uber die moralische, soldatische und rechtliche Zuldssigkeit eines solchen Truppen-
einsatzes erheblich auseinander — dass dabei das Gefithl des Zweifels vorherrschend war, kann
kaum iibersehen werden.

L.

Eine nihere Betrachtung der Grundsatzfrage des Truppeneinsatzes zu nicht-militirischen
Zwecken wird von den besondern Verhiltnissen ausgehen miissen, die in unserem schweizerischen
Milizsystem begriindet sind. Die verfassungsmissige Aufgabenstellung unserer Armee ist ver-
ankert in Artikel 2 der Bundesverfassung (praktisch unverindert ibernommen in Artikel 195
des BG iiber die Militirorganisation); demnach ist unsere Armee bestimmt zur Erfiillung von
zwei verschiedenen Gruppen von Aufgaben:

—

. die Behauptung der Unabhingigkeit des Vaterlandes gegen aussen;

2. dic Handhabung von Rube und Ordnung im Innern des Landes.
Diese beiden Aufgaben sind wegleitend fiir Verwendung und Einsatz des Heeres. Unsere Armee
darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dadurch eine der beiden in der Verfassung
genannten Zielsetzungen erreicht wird, sei es unmittelbar durch den tatsichlichen Einsatz der
Armee gegen einen innern oder dussern Feind, oder sei es mittelbar, durch die Ausbildung der

Armee, in welcher diese das notwendige militirische Konnen zur Erfiillung ihrer Aufgabe
erwirbt.

Die beiden Moglichkeiten: der aktive Einsatz der Armee zur unmittelbaren Erfillung ihrer
verfassungsmissigen Obliegenheiten, und ihr Einsatz im Instruktionsdienst, der im Hinblick
auf diese Aufgaben notwendig ist, spiegeln sich wieder in der Unterteilung der schweizerischen
Wehrpflicht in

a) den Instruktionsdienst (Ausbildungsdienst)

b) den aktiven Dienst, nimlich
— den Dienst im Zustand der bewaffneten Neuntralitit (sog. «Neutralititsdienst»),
— den Kriegsdienst,
— den Ordnungsdienst (Einsatz im Landesinnern).
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Diese Formen der Wehrpflichterfiillung bilden die Grundlage fiir die Priifung der Frage nach
der Zulissigkeit eines Truppeneinsatzes. Es ist deshalb notwendig, sich vorerst iiber die Voraus-
setzungen und namentlich tiber die Grenzen dieser gesetzlichen Dienstleistungs-Zustinde Rechen-
schaft zu geben.

II.

1. Der Instruktionsdienst

Da jede Leistung von Militdrdienst einen Eingriff in die personliche Freiheit des Einzelnen
bedeutet, miissen die Dienstleistungen, die der Wehrmann zu erfiillen hat, méglichst abschliessend
im Gesetz geregelt werden. Fiir den Instruktionsdienst geht unsere Gesetzgebung mit dieser
Umschreibung sehr weit. Da der Instruktionsdienst im Frieden geleistet wird, sind wir voll-
kommen frei zu bestimmen, wie wir thn gestalten wollen und wie lange er zu dauern hat. Nach
dem Grundsatz der gesetzmissigen Verwaltung ist es Sache von Gesetz und Verordnung, die
Dauer der Dienstleistungen im Instruktionsdienst nach Tagen genau festzulegen. Damit wird
Gewihr dafiir geboten, dass unter den gleichartigen Verhiltnissen der Friedenszeit jeder Mann
unter demselben Recht steht und dass Ungleichheiten in der Behandlung vermieden werden.
Dabei hat das BG iiber die Militirorganisation nicht nur die eigentlichen «Grunddienste», das
heisst die Rekrutenschulen, Wiederholungs- und Erginzungskurse sowie die Landsturmkurse
in threr Dauer nach Tagen genau festgelegt, sondern sie har auch die wesentlichen Kaderschulen
zeitlich fest umrissen. Fiir die Ausbildung zum Offizier und fiir die Wieiterausbildung der
Offiziere enthilt ein besonderer Bundesbeschluss (vom 2. Oktober 1962) die Einzelheiten,

In Friedenszeiten kennt unsere gesetzliche Ordnung nur den Instruktionsdienst — abgesehen
vom Ordnungsdienst, fiir den besondere Voraussetzungen gelten. Im Frieden hat somit jede
militdrische Truppenarbeit der militirischen Ausbildung zu dienen; andere Truppeneinsitze
wie «Bewachungsdienste», «Prisenzdienste», «Schutzdienste» usw. kennt unsere Militargesetz-
gebung nicht. Unser Dienstreglement gibt etwa in Ziff. 105 diesem Gedanken sehr deutlichen
Ausdruck, wenn es sagt, dass die Truppendienste der Vertiefung und Vervollstindigung der
Ausbildung in Schulen und Kursen dienen. Diese Feststellung ist fiir die folgenden Betrachtungen
von entscheidender Bedeutung; sie zeigt, dass im Frieden die Armee grundsitzlich nur dann
zu ausserorndentlichen Aufgaben herangezogen werden darf, wenn deren Erfiillung sich mit der
Ausbildungsaufgabe vereinbaren ldsst,

2. Der aktive Dienst

Es ist naheliegend, dass die verschiedenen Formen des aktiven Dienstes vom Gesetz nicht derart
abschliessend umschrieben werden konnen, wie der Instruktionsdienst, da sich die zu treffenden
Massnahmen nach den Bediirfnissen der jeweiligen Lage richten miissen, die nicht zum voraus
bekannt sind. Insbesondere ist es nicht moglich, die Dauer des Aktivdienstes gesetzlich zu regeln.
Das Gesetz muss sich deshalb darauf beschrinken, die allgemeinen Grundsitze festzulegen.

Eine Beschrinkung der im aktiven Dienst liegenden Moglichkeiten besteht darin, dass der
Bundesrat gemiss Artikel 102 Absatz 11 der Bundesverfassung zwar in Fillen von Dringlichkeit
befugt ist, Truppen aufzubieten und dariiber zu verfiigen, aber nur «unter Vorbehalt unver-
ziiglicher Einberufung der Bundesversammlung, sofern die aufgebotenen Truppen zweitausend
Mann ibersteigen, oder das Aufgebot linger als drei Wochen dauert». Wie eng diese auf die
Bundesverfassung von 1848 zurlickgehende Bestimmung gefasst ist, hat sich in den dramatischen
Tagen der Suez- und Ungarnknise vom Spatherbst 1956 gezeigt. Unter dem Druck der damaligen
Veerhiltnisse mussten plotzlich militdrische Aufgaben erfiillt werden, die das Leistungsvermdgen
der Militirverwaltung iiberschritten: zur sachgemissen Betreuung der grossen Zahl der in unser
Land iibergetretenen Fliichtlinge und zur Erhéhung des Bereitschaftsgrades von militdrischen
Sprengobjekten an der Grenze und auf Flugplitzen musste kurzfristig eine grossere Zahl von
Truppen aufgeboten werden, die vom Bundesrat vorerst zu Aktivdienstleistungen einberufen
wurden. Da ithr Umfang jedoch die in Artikel 102 Absatz 11 der Bundesverfassung festgelegte
Grenze iiberschritt, hitte eigens die Bundesversammlung einberufen werden miissen, um die
Massnahme ‘des Bundesrates zu sanktionieren, wenn nicht ohnehin die Wintersession der eidge-
nossischen Rite vor der Tir gestanden wire. Die eidgendssischen Rite zogen es dann jedoch vor,
nicht den aktiven Dienst zu verfiigen, da damit verschiedene unerwiinschte Konsequenzen
verbunden gewesen wiren, wie die Notwendigkeit der Vereidigung der Truppe, der Verschar-
fung des Militdrstrafrechts und des Inkrafttretens der Requisitionsvorschriften. Aus diesem
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Grund wurde der Bundesrat zwar nachtriglich ermichtigt, die notwendigen Aufgebote zu
erlassen, wobei aber die Ermichtigung nicht fiir das Aufgebot zum aktiven Dienst, sondern
fiir ein solches zu «ausserordentlichen Instruktionsdiensten» erteilt wurde. Da jedoch die den
cidgenossischen Riten zustehenden Befugnisse fiir die Anordnung von Instruktionsdiensten
fiir eine solche Ermichtigung nicht ausreichten, mussten die Rechtsgrundlagen auf dem Dring-
lichkeitsweg geschaffen werden; der bis Ende 1957 befristete Bundesbeschluss vom 7. Dezember
1956 wurde dem fakultativen Referendum unterstellt (Artikel 89bis der Bundesverfassung).

Dieses Beispiel zeigt, wie eng begrenzt die Kompetenzen des Bundesrates sind, der fiir die
Bewiltigung von ausserordentlichen Aufgaben grosseren Umfangs mit Truppen nur mit der
Zustimmung der eidgendssischen Rite handeln kann. Die Rite haben ihrerseits in solchen
Fillen nur die Méglichkeit, Truppen zum Aktivdienst aufzubieten, was unter Umstinden nicht
schr erwiinscht sein kann. Der im Jahre 1956 beschrittene Weg iiber den «ausserordentlichen
Instruktionsdienst» war rechtlich ziemlich fragwiirdig.

111

Um die bei der Armee eintreffenden Begehren um Gewihrung von Truppenhilfe bei der Erfiil-
lung irgendwelcher Aufgaben nach einheitlichen Grundsitzen behandeln zu kdnnen, die sich
zur Hauptsache im Instruktionsdienst stellen, hat das Eidgendssische Militirdepartement am
8. Mirz 1955 besondere Weisungen betreffend den Einsatz von Truppen und Militirpersonen
zu nicht-militdrischen Aufgaben erlassen, mit welchen die Materie geregelt wurde (die Weisungen
haben seither verschiedene Anderungen in Nebenfragen erfahren). Die Weisungen stellen den
allgemeinen Grundsatz voran, dass Truppenteile oder einzelne Militirpersonen nur beim Vor-
liegen besonderer Verhiltnisse, insbesondere zur Hilfeleistung bei Ungliicksfillen und Katastro-
phen sowie in jenen Fillen, in denen die Truppe in ihren eigenen militirischen Anfgaben geschult
werden kann, zur Erfiillung nicht-militirischer Aufgaben eingesetzt werden darf.

1. Was im besondern den Truppeneinsatz zur Katastrophenhilfe und bei Ungliicksféillen betrifft,
der eine selbstverstindliche Aufgabe der Armee ist, ohne dass dies besonders gesetzgeberisch
verankert werden miisste (wie beispielsweise in der Osterreichischen Staatsverfassung), ist vor-
gesehen, dass die Truppe dann zur Verfiigung steht, wenn die Schwere des Ungliicks (Lawinen-
ungliicke, Uberschwemmungen, Erdbeben, Wirbelstiirme, Grossbrinde, Explosionen, Erdrutsche
usw. — nach dem Zermatter-Dienst wird man auch Grossepidemien hierher zihlen) — es
rechtfertigt, und wenn die in Frage kommenden zivilen Hilfsmittel bereits voll eingesetzt sind,
aber fiir die dringendsten Rettungsarbeiten nicht ausreichen. Der Truppeneinsatz, bei dem auf
den Ausbildungsstand und die Ausriistung der Truppe Riicksicht genommen werden muss, kommt
namentlich in Frage:

- zur Rettung von Menschenleben,
— zur Hilfeleistung an abgeschnittene Bevolkerungsteile,
— zur Verhiitung der Ausdehnung einer Katastrophe oder eines Ungliicks,

— zur Erleichterung der Riickkehr normaler Verhaltnisse, insbesondere durch Wiederherstellung
unterbrochener Verbindungen,

Nach Beendigung eines Notstandes sollen Spezialtuppen (zum Beispiel Genietruppen und Luft-
schutztruppen) nicht zu Riumungs- und Instandstellungsarbeiten eingesetzt werden. In besonders
dringenden Fillen konnen hochstens Transportformationen, zum Beispiel Trainkolonnen, zur
Verfiigung gestellt werden.

Betim Truppeneinsatz besteht naturgemiss ein Unterschied, ob die Truppe bereits im Dienst
steht, oder eigens aufgeboten werden muss. Fiir im Dienst stehende Formationen, die in der
Nihe eines Ungliicks oder einer Katastrophe stationiert sind, ist die Hilfeleistung eine selbst-
verstindliche Pflicht. Ist die Truppe weiter entfernt stationiert, ist fiir ihre Verschiebung an
den Ungliicksort der Entscheid des EMD bezichungsweise fiir Rekruten- und Kaderschulen des
Ausbildungschefs notig. Moglich ist auch ein Aufgebot von nicht im Dienst stehenden Truppen
zur Hilfeleistung. Erfolgt dieses als Intsruktionsdienst, ist das EMD zum Aufgebot zustindig.
Dabei diirfte in der Regel die Vorausleistung eines gesetzlichen Intsruktionsdienstes angeordnet
werden, was nouigenfalls auch fiir ein kiinftiges Jahr moglich ist, so dass beispielsweise der
Wiederholungskurs des ndchsten Jahres fiir die Hilfeleistung voraus geleister wird (Artikel 122bis
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des BG iiber dic Militarorganisation). Denkbar ist aber unter Umstinden auch ein Aufgebot
zum aktiven Dienst durch den Bundesrat, beziehungsweise durch die Kantone, wenn es sich um
einen kantonalen aktiven Dienst handelt.

Grundsitzlich gehen die aus einem Truppeneinsatz erwachsenden Kosten (Kosten der Truppe
als solche, wie Sold und Verpflegung, Transportkosten, sowie Kosten fiir verbrauchtes und ver-
lorenes Material) zu Lasten des aufbietenden oder anfordernden Kantons oder der zivilen Stelle.
Steht die eingesetzte Truppe bereits im Dienst, fallen nur die fiir die Hilfeleistung entstehenden
ausserordentlichen Kosten wie zusitzliche Transporte, Beniitzung von zusitzlichem Material
usw. sowie die Kosten einer allfilligen Dienstverlingerung zu Lasten des Kantons oder der
zivilen Stelle. Die Kostenberechnung richter sich nach den Ziffern 86 bis 92 des Verwaltungs-
reglements.

2. Fiir den Truppeneinsatz bei zivilen Veranstaltungen gilt der Grundsatz, dass hier grosste
Zuriickhaloung geiibt werden muss. Die Armee ist nicht das «Midchen fir Alles» im Staat, das
immer dann herangezogen wird, wenn zivile Einrichtungen nicht zur Verfiigung stehen, oder
wenn eine moglichst billige Bewiltigung einer Aufgabe angestrebt wird. Auch muss der Aus-
bildungsstand der eingesetzten Truppe die Erfillung der verlangten Aufgabe gewdhrleisten;
die Truppe darf nicht mit Aufgaben betraut werden, denen sie nicht gewachsen ist. Ebenso ist
auf den besondern Charakter und die Ausriistung der Truppe Riicksicht zu nehmen. Die Truppe
darf auch nicht zu Aufgaben ecingesctzt werden, deren Erfiillung das Ansehen der Armee
gefihrden oder Konflikte mit der Bevélkerung bewirken konnte. Auch hat der Truppencinsatz
zu unterbleiben, wenn dadurch zivile Unternchmen konkurrenziert werden, oder wenn die
Aufgabe von militirischen Vereinen oder Verbinden gelost werden kann.

Der Einsatz bei zivilen Veranstaleungen kommt in der Regel nur dann in Frage, wenn die
betreffende Truppe bereits im Militirdienst steht und wenn sich dabei die Moglichkeit bietet,
dass die Truppe in ibren eigenen militirischen Aufgaben geschult werden kann, zum Beispiel:

~ Einsatz von Strassenpolizei-Einheiten und Hilfspolizeimannschaften zur Unterstiitzung biirger-
licher Polizeiorgane bei der Verkehrsregelung an Grossanlissen; es sei hier an Anlisse wie die
MUBA, das Comptoir Suisse, dic Expo, ferner an besondere Grossveranstaltungen wie eidge-
nossische Landesfeste, grosse Scenachtsfeste usw. erinnert, bei welchen die militirischen
Polizeiformationen vielfach sehr willkommene Ubungsgelegenheiten unter erschwerten Ver-
hiltnissen in threm eigenen Titigkeitsgebiet erhalten;

~ Einsatz von Ubermittlungstruppen fiir die Erstellung der Verbindungen bei Veranstaltungen
oder beil besondern Anlidssen;

— Einsatz von Sanitatsformationen bei Grossveranstaltungen;

— Einsatz von Genietruppen fiir Arbeiten mit Baumaschinen, wenn dabel die Ausbildung der
Baumaschinenfithrer gefordert werden kann; als besonderes Beispiel sei hier an den Einsatz
von Sappeureinheiten fiir den Bau des Ausstellungsteils «Wehrhafre Schweiz» an der Expo 1964
erinnert;

— Einsatz von Bautruppen fiir den Bau von Wegen, Briicken usw., wenn dadurch die eingesetzte
Truppe in ihrer eigenen militdrischen Tarigkeit geschult werden kann;

— Einsatz von Luftschutz- oder Genictruppen fiir Spreng- und Abbrucharbeiten;

- Einsatz von Transportformationen (Motortransport-, Saumtierformationen sowie neuerdings
auch Helikopterverbande) der Armee fiir die Ausfithrung besenderer Transportaufgaben.

Dagegen diirfen bei zivilen Veranstaltungen fiir reine Polizeiaufgaben wie Bewachungs-,
Sicherungs- oder Absperrmassnahmen keine Truppen eingeserzt werden, da hier in der Regel
kein Ausbildungserfolg zu erwarten ist. Die Erfiillung von Polizeiaufgaben ist im iibrigen
grundsitzlich eine Aufgabe der Kantone. Bei den Massenveranstaltungen der modernen Zeit
reichen allerdings vielfach die Krifte der kantonalen Polizeikorps nicht aus, um die sich vor-
tibergehend stellenden Sonderaufgaben zu bewiltigen; der Ruf nach Militirhilfe ist deshalb an
sich verstindlich. Dabei wird dieser nur in seltensten Ausnahmefillen unter dem Titel des
«Ordnungsdienstes» verlangt werden konnen; auch wenn eine moderne Grossveranstaltung
unter Umstinden zu einer sehr fiihlbaren Stérung der o6ffentlichen Ordnung fithren kann,
bleibt deren Wiederherstellung doch eine polizeiliche Aufgabe, mit der die Kantone grund-
sitzlich selbst fertig werden miissen. Ein Ordnungsdienst-Einsatz kann erst dann in Frage
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kommen, wenn die Ordnung im Innern des Landes bedroht ist durch «eine die staatliche Macht
in Frage stellende gewaltsame Auflehnung gegen die gesetzliche Autoritit der Behorden»
(Burckhardt). Diese Voraussetzungen sind in der Regel selbst bei zivilen Massen- und Gross-
veranstaltungen nicht erfiillt; die Truppe wird hier nicht zur Erhaltung und Wiederherstellung
der verfassungsmissigen Ordnung im Staat beniitzt, so dass dieser Einsatz nicht als Ordnungs-
dienst, sondern hochstens als Verstirkung des Polizeidienstes gelten kann. Selbstverstindlich
fallen auch beim Truppeneinsatz bei zivilen Veranstaltungen die der Truppe durch ihren
Einsatz erwachsenden ausserordentlichen Kosten (zusdtzliche Transporte, Beniitzung von
zusitzlichem Material usw.) zu Lasten des zivilen Veranstalters.

3. Truppeneinsitze zu Feierlichkeiten konfessionellen oder zivilen Charakters werden meistens
von den Kantonen angeordnet. Bei diesen «Ehrendiensten» (zum Beispiel dem Aufgebot einer
Ehrenkompagnie fiir den Empfang des Bundesprisidenten) handelt es sich um aktive Dienste,
die in Ermangelung einer besondern gesetzlichen Kategorie rechtlich als Ordnungsdienst behan-
delt werden miissen, ohne dass sie im ibrigen die besondern Voraussetzungen des Ordnungs-
dienstes erfiillen. Moglich sind aber auch eidgendssische «Ehrendienste», zum Beispiel bei
Staatsbegribnissen, Staatsbesuchen usw. In der Regel wird es in diesen Fillen allerdings nicht
notig sein, dass Truppen eigens aufgeboten werden, da man sich meist mit Verbinden behelfen
kann, die bereits im Dienst stehen.

Zu kirchlichen Anldssen (zum Beispiel Fronleichnamsprozessionen) diirfen nur Wehrminner
der betreffenden Konfession kommandiert werden; Angehorigen anderer Konfessionen ist die
Teilnahme freigestellt.

4. Denkbar ist schliesslich auch der freiwillige Einsatz von Angehérigen militirischer Vereine
und Fachverbinde zu nicht-militdrischen Aufgaben, insbesondere die Mitwirkung von Hilfs-
polizeiverbinden, Rotkreuzkolonnen sowie der Alarmorganisationen des Eidgenossischen Ver-
bandes fiir Ubermittlungstruppen und des Schweizerischen Pontonierfahrvereins. Fiir diese
Einsdtze gilt der Grundsatz, dass sie nicht in der Militdruniform erfolgen sollen, da das Tragen
der Uniform nach aussen immer den Eindruck einer offiziellen Beteiligung der Armee erweckt,
und da .daraus auch weitere Konsequenzen (Unterstellung unter Militdrstrafrecht, Taxermissigung
bei den Verkehrsanstalten usw.) erwachsen. Immerhin bleiben die Kompetenzen der kantonalen
Militirbehdrden fiir die Hilfspolizisten sowie diejenigen des Rotkreuzchefarztes vorbehalten.

IV.

Eine besondere Form von Einsitzen der Armee ist nach dem Krieg durch die Bewachung von
zahlreichen internationalen Konferenzen und Verhandlungen erwachsen, die in der Schweiz
stattgefunden haben. Man hat sich bei diesen durch die Neutralitits- und Solidarititspolitik
unseres Landes gebotenen Einsdtzen bisher regelmissig damit beholfen, dass man im Instruktions-
dienst stehende Verbinde neben ihrer eigenen Ausbildungsaufgabe auch mit diesen Bewachungs-
aufgaben betraut hat. Diese Losung ist aber ein ausgesprochener Notbehelf, der in Ermangelung
anderer rechtlicher Moglichkeiten ergriffen werden musste. Die verschiedenen Zwischenfille, die
sich dabei ereigneten, haben gezeigt, dass unsere Milizverbinde fiir die Erfiillung solcher
Polizeiaufgaben nicht ohne weiteres geeignet sind. Verschiedene parlamentarische Vorstosse, die
in der letzten Zeit unternommen wurden, haben denn auch die Schaffung einer eigenen Bundes-
polizei-Truppe gefordert.

Im Jahre 1963 hat das Militirdepartement fiir den Einsatz von Sanititsoffizieren die Moglichkeit
geschaffen, Dienstleistungen, die sie im Rahmen von Hilfsaktionen des Internationalen Roten
Kreuzes, des Schweizerischen Roten Kreuzes, oder des Bundes fiir Hilfsaktionen im Ausland
erbringen, ganz oder zur Hilfte als gesetzlich vorgeschriebene fachtechnische Dienste oder
Spezialdienste anzurechnen. Von der Moglichkeit der vollen Anrechnung ist im Herbst 1963
anldsslich der Entsendung eines chirurgischen Feldspitals nach Jemen Gebrauch gemacht worden,
aus der Erkenntnis heraus, dass diese Tatigkeit fiir die betreffenden Truppenirzte eine hervor-
ragende Gelegenheit zur praktischen Weiterbildung in ihrem militir-sanititsdienstlichen Fach-
gebiet bieten werde.

In diesem Zusammenhang ist schliesslich auf den seit 12 Jahren dauernden Einsatz von Ange-
horigen der Schweizer Armee zur Uberwachung des Waffenstillstands in Korea hinzuweisen,
der auf rein freiwilliger Grundlage erfolgt.
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V.

Eine fiir die Schweiz vollkommen neuartige Idee der Inanspruchnahme der Armee fiir zivile
Zwecke liegt in dem von einem privaten Komitee verbreiteten Plan der Schaffung von besondern
Olympia-Einfiihrungskursen in der Armece, sei es in der Form von Wiederholungskursen fiir
bereits feststehende Olympiateilnehmer, oder sogar von eigenen Sport-Rekrutenschulen fiir
muomasshiche kiinftige Olympiadeanwirter, Diese sportlichen Trainingslager, die in erster Linie
der Vorbereitung der Spitzensportler des Landes auf die olympischen Spiele dienen sollte,
hitten nach Auffassung der Initianten an die Stelle der gesetzlichen Instruktionsdienste zu
treten, Es kann festgestellt werden, dass sich heute die grossen Sportverbinde unseres Landes
von dieser Idee distanziert haben, nicht nur aus sportlichen Griinden, sondern namentlich auch
danum, weil sie im Widerspruch steht zur ganzen Struktur unserer Armee. Ihre Verwirklichung
wiirde nicht nur die Gestaltung unserer Dienstleistungen, sondern auch das Verfassungsprinzip
der allgemeinen Wehrpflicht und damit der Rechtsgleichheit in Frage stellen. Ein Vergleich mit
auslandischen Beispielen dieser Art darf hier angesichts der Besonderheiten unserer Milizver-
hiltnisse nicht angestellt werden.

VI

Im Licht dieser Grundsitze betrachtet, bildet der jiingste Einsatz von Luftschutztruppen zur
Bodenseereinigung einen ausgesprochenen Grenzfall. Zweifellos handelt es sich beim Problem
des Gewdisserschutzes um ein Anliegen von nationaler Tragweite, das auf die tatkriftige Mit-
arbeit des ganzen Volkes dringend angewiesen ist, wenn es gelost werden soll, bevor es zu spit
ist. Dem Truppeneinsatz war das Ziel gesetzt, gewisse Strecken des Bodenseeufers, die durch
Algen und Wasserpflanzen besonders stark verschlammt waren, zu siubern, womit gleichzeitig
die Bodensee-Untersuchungsstelle Gelegenheit hatte, die gebotenen wissenschaftlichen Unter-
suchungen anzustellen. Von den eingesetzten Luftschutzkompagnien wurden pro Einheit nur je
ein Tag auf die Seeuferreinigung verwender; dabei wurden rund 3800 Tonnen Schlamm entfernt.
Der Einsatz im Dienste dieser Sache von gesamtschweizerischer Bedeutung hatte den Sinn eines
anspornenden Beispiels: die Armee sollte hier — als einmaliger Ausnahmefall — vorangehen
und damit dem ganzen Volk ein gutes Beispiel geben. Die Truppe hat diese Bedeutung ihres
Einsatzes erkannt und sich freudig in seinen Dienst gestellt. Damit hat sie nicht nur einer
wichtigen Aufgabe die dringend ndtigen Vorspanndienste geleistet, sondern hat auch wesentlich
beigetragen zur Verbindung zwischen Volk und Armee. Unter diesen Gesichtspunkten war
die Bodenseeaktion sinnvoll, wenn auch eine derarvige Verwendung der Truppe sicher nicht
zur Regel werden darf. Nicht nur aus formalrechtlichen Griinden, sondern vor allem auch
darum, weil die ausserordentlich kurzen Ausbildungszeiten, die unserer Armee zur Verfiigung
stehen, zu einer maximalen Zeitausniitzung zwingen, miissen wir mit dem nicht-militirischen
Einsatz der Armee soweit es tunlich ist zuriickhalten. Im Vordergrund jeder militirischen
Ausbildungsarbeit muss fiir uns die Erreichung des Kriegsgeniigens stehen. Neben diesem héchsten
Ziel unserer Armee haben alle andern Aufgaben so weit wie moglich zuriickzustehen. Kurz

202



	Von Monat zu Monat : Truppeneinsatz zu nicht-militärischen Zwecken

